
GBl.-Sdr. Nr. 1288). Das Kreditinstitut ist verpflich
tet, den Sparer durch Kontoauszug über Gutschrif
ten und Lastschriften zu informieren. Der Sparer ist 
verpflichtet, die Kontoauszüge zu prüfen und Un
stimmigkeiten unverzüglich dem kontoführenden 
Kreditinstitut mitzuteilen.
Für S. bei der Deutschen Post gilt die АО über den 
Postspargirodienst - Postspargiro-Anordnung - vom 
28. Februar 1986 (GBl. 1 1986 Nr. 8 S. 87).

Sparkonto - von einem / Kreditinstitut dem Bürger 
auf vertraglicher Grundlage eingeräümte Möglich
keit zur verzinslichen Ansammlung und sicheren 
Aufbewahrung zeitweilig nicht benötigter Geldmit
tel und zur Erleichterung seines Zahlungsverkehrs. 
Die Spareinlagen der Bürger können für volkswirt
schaftliche Zwecke oder zur Gewährung von / Kre
diten für andere Bürger genutzt werden. Im wesent
lichen gibt es 2 Arten von S.: das / Spargirokonto 
und das / Sparkonto mit Sparbuch. Grundlage ist 
jeweils ein schriftlicher Vertrag des Bürgers mit 
einer Sparkasse, der Bank für Landwirtschaft und 
Nahrungsgüterwirtschaft, einer BHG, einer Genos
senschaftskasse für Handwerk und Gewerbe, einem 
Postscheckamt, dem Postsparkassenamt oder der 
Reichsbahnsparkasse. Auch mehrere Bürger ge
meinsam können den Vertrag abschließen, dann 
muß vereinbart werden, wer über das Konto verfü
gen darf: alle Sparer gemeinsam, jeder allein oder je
weils 2 bestimmte Sparer gemeinsam. Grundsätzli
che Bestimmungen über S. sind in den §§233-240 
ZGB enthalten, ergänzt werden sie durch die АО 
über den Sparverkehr bei den Geld- und Kreditinsti
tuten der DDR vom 28. Oktober 1975 (GBl. I 1975 
Nr. 43 S. 705) und die АО über den Scheckverkehr 
vom 25. November 1975 (GBl. 1 1975 Nr. 47 S. 760). 
Spareinlagen werden mit 31/4 Prozent jährlich ver
zinst, unabhängig von der Art des S. / Auskünfte 
über Konten darf das Kreditinstitut an Dritte nur in 
den durch Rechtsvorschriften bestimmten Fällen ge
ben. / Postsparkonto

Sparkonto mit Sparbuch - / Sparkonto, das vor al
lem der längerfristigen Anlage von Geldbeträgen 
und weniger der Erleichterung des Zahlungsver
kehrs dient. Das kontoführende / Kreditinstitut 
händigt nach Abschluß des Kontovertrages dem Spa
rer ein Sparbuch aus, das auf dessen Namen ausge
stellt ist. Ein S. kann auch für einen Dritten einge
richtet werden, dann gilt dieser als Sparer, und nur 
sein Name wird im Sparbuch eingetragen. Das hat 
zur Folge, daß allein der Dritte Anspruch auf das 
Sparbuch hat und grundsätzlich nur er über das S. 
verfügen kann. Wurde ein S. für ein Kind oder einen 
Jugendlichen eingerichtet, ist bis zu dessen Volljäh
rigkeit auch der gesetzliche Vertreter zur Verfügung 
berechtigt. Gutschriften auf dem S. können durch 
Bareinzahlung, / Überweisung und Einreichen 
eines Schecks bewirkt werden. Verfügungen über das 
Sparguthaben sind nur unter Vorlage des Sparbu
ches möglich, wobei die Barauszahlung im Vorder
grund steht. Beim kontoführenden Kreditinstitut 
können auch Überweisungen veranlaßt werden. Bei
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diesem kann jeder Inhaber des Sparbuchs im Rah
men des bestehenden Guthabens Bargeld abheben. 
Im Sparkontovertrag kann jedoch vereinbart wer
den, daß nur an den im Sparbuch bezeichneten Spa
rer ausgezahlt werden darf. Ebenso kann die Teil
nahme am Freizügigkeitsverkehr vereinbart werden. 
Sie wird im Sparbuch eingetragen und hat zum In
halt, daß der Sparer selbst (kein Dritter) die Mög
lichkeit der Abhebung bei anderen Kreditinstituten 
hat. Eine besondere Form des S. ist das ? Postspar
konto.

Staat - politische Organisation und Machtinstrument 
der Eigentümer der entscheidenden Produktions
mittel in Klassengesellschaften. Der St. hat in erster 
Linie die Interessen der ökonomisch herrschenden 
Klasse zu sichern und durchzusetzen. Vermittels des 
St. wird die ökonomisch herrschende Klasse auch zur 
politisch herrschenden Klasse, womit sie sich die 
Voraussetzungen schafft, um die Gesamtgesellschaft 
nach den Vorstellungen zu organisieren, die in ihren 
materiellen Lebensbedingungen wurzeln. Als unver
zichtbares Mittel dient ihr dabei das / Recht. Das 
Entstehen des St. als Produkt und Erscheinungsform 
der Klassengesellschaft zeigte an, daß antagonisti
sche Klasseninteressen entstanden waren, die mit
einander nicht versöhnt werden konnten. Der St. 
wird unter bestimmten historischen Voraussetzun
gen wieder absterben, wobei solches Absterben nie
mals und nirgendwo das Fehlen von Organisiertheit 
und Leitung der Gesellschaft bedeuten wird.
Der St., als Produkt der Gesellschaft entstanden, 
entwickelt sich mit dieser Gesellschaft und wirkt 
seinerseits auf sie zurück. Grad, Ausmaß und Ge
genstände dieser Rückwirkung unterscheiden sich 
nicht nur von Gesellschaftsformation zu Gesell
schaftsformation, sondern auch in verschiedenen 
Entwicklungsetappen des St. innerhalb einer Gesell
schaft; immer aber ist die Rückwirkung des St. auf 
die Gesellschaft von den Interessen derjenigen Klas
se bestimmt, die ihn in ihren Händen hat. Das gilt in 
der Regel auch für die Beantwortung der Frage, ob 
der St. die gesellschaftliche Entwicklung fördert 
oder hemmt. Ein St. ist nur insoweit dem histori
schen Fortschritt förderlich, soweit die Klasse bzw. 
Klassenkoalition, die sich als St. organisiert hat, am 
Fortschritt interessiert ist.
Von ihrem Klasseninhalt her sind Sklavenhalterst., 
Feudalst., bürgerlicher St. und /* sozialistischer 
Staat zu unterscheiden; sie werden als jeweils beson
dere St.typen bezeichnet. In der historischen Abfol
ge ihres Entstehens und ihrer Entwicklung bedeutet 
jeder dieser St.typen einen Fortschritt gegenüber 
dem voraufgegangenen. Den einzelnen St.typen ent
sprechen jeweils verschiedene St.formen, worunter 
die spezifische Art und Weise der Organisation und 
inneren Gliederung, der Kompetenzverteilung und 
des Zusammenspiels der staatlichen Organe, Art 
und Weise der Machtausübung usw. zu verstehen 
sind. Die St.formen sind vom Kräfteverhältnis zwi-
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